
Sicher engagiert
Versicherungsschutz im Ehrenamt
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Ohne seine engagierten Bürgerinnen und Bürger wäre Deutschland ein armes Land. 
23 Milli  onen Menschen engagieren sich in Kultur- und Sportver ei nen, Kirchen-
ge meinden oder Bürgerinitiativen. Sie sichern die kul turelle, sportliche und soziale
Vielfalt in Städ ten, Gemein den und Land kreisen.

Viele Engagierte wissen jedoch nicht, ob sie bei ihrem Einsatz ausreichend versichert
sind. Gibt es einen gesetzlichen Unfallversicherungs schutz, wenn ich mich bei der 
Aus übung meines Ehren amtes verletze? Und was ist mit Schäden, die ich verursache?
Auf diese Fra gen wissen nur wenige Enga gierte eine Ant wort. Viele Frei willi ge be-
schäftigen sich gar nicht erst mit dem Thema und hof fen, dass nichts passiert – häufig
mit bösen Folgen.

Die Initiative „für mich, für uns, für alle“ – ein Zusammenschluss von engagierten
Bun des tagsab ge ordneten, den Städten, Land kreisen und Ge mein den Deutsch lands 
sowie den Sparkassen – möch   te mit ihrer Service-Broschüre, die in Zusammenarbeit 
mit den öf fent  lichen Versicherern entstanden ist, hier ansetzen. Ver sicherungstipps für
Ehren amt liche und Fallbei spiele ma chen deut lich, worum es geht. Mit Checklisten
können Sie prüfen, ob Sie bei Ihrem Engage ment bedarfsgerecht abgesichert sind.

Mit der Service-Broschüre wollen wir Sie bei Ihrem ehrenamtlichen Einsatz unter-
stützen: Damit Sie keine böse Überraschung erleben und sich auf das Wesentliche kon-
zent rieren können – auf Ihr Engagement, das für unsere Gemeinschaft so wichtig ist. 

Vorwort

Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des

Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes

Friedrich Schubring-Giese

Vorsitzender des Verbandes 

öffentlicher Versicherer

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke 

Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Landkreistages

Britta Haßelmann, MdB

Deutscher Bundestag

Klaus Riegert, MdB

Deutscher Bundestag
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Durch ihr Engagement sorgen Ehrenamtliche für eine lebendige

Gemeinschaft und eine lebenswerte Gesellschaft. Viele Enga -

gierte sind aber unsicher, ob sie bei ihren freiwilligen Aktivitäten

ausreichend versichert sind. Was sind die wichtigsten Fragen? 

Welche Versicherungen gibt es? Welche Regelungen hat der 

Gesetzgeber getroffen?
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„Mein Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr kann häu-

fig sehr riskant sein. Wie kann ich mich gegen Invalidität

op timal absichern?“ 

Regina Bügge-Mau engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr
Land kirchen auf Fehmarn.

„Wenn mir bei der Arbeit ein Koffer runterfällt und et-

was Wert volles kaputtgeht, kann ich den Schaden nicht

alleine ersetzen. Wie kann ich mich dagegen versichern?“ 

Melanie Costa studiert Sozialarbeit und ist bei der Berliner
Bahnhofsmission ehrenamtlich aktiv.

„Als Übungsleiter habe ich im Training ein erhöhtes Ver -

letz ungs risiko. Wie kann ich mich gegen die Folgen eines

Trai nings  unfalls versichern?“ 

André Hengst ist Jugendwart beim Basket ball-Verein BV TU

Chem nitz und trainiert die Jugend mannschaft des Vereins.

„Bei unseren Veranstaltungen könnte es vorkommen, dass

sich ein Gast verletzt. Welche Versicherung schützt mich

in diesen Fällen?“ 

Michael Münzer ist Lehrer in Sprockhövel und organisiert die
Netd@ys im Ennepe-Ruhr-Kreis.

1

Versicherungsschutz
im Ehrenamt

In Deutschland sind 23 Millionen Menschen in ihrer Freizeit
ehrenamtlich aktiv. Ihr Engagement ist breit gefächert: von den
Wohl fahrts verbänden zum Katastrophenschutz, vom Sportverein
bis zum Män ner gesangverein, von der Kirchengemeinde bis zum
Umweltverband. Genauso vielfältig wie das Engagement der Frei   -
 willigen sind ihre Fragen zum Versicherungsschutz.
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Wichtige Versicherungen

für Ehrenamtliche

Sammelverträge der

Bundesländer bieten

Schutz.

Versicherung im Ehrenamt

Ehrenamtliche engagieren sich, weil sie sich dadurch weiter-
entwickeln, weil sie anderen Menschen helfen wollen und vor
allem – weil sie Spaß daran haben. Was passiert aber, wenn sich 
ein Ehrenamtlicher verletzt oder einer anderen Person Schaden
zu fügt? Dagegen sollten sich Ehrenamtliche absichern. Sonst 
müssen sie im Schadensfall die Kosten übernehmen und werden
für ihr freiwilliges Engagement auch noch bestraft.

Vor allem zwei Versicherungen sind wichtig:

bUnfallversicherung: Sie schützt gegen finanzielle Folgen von
Unfällen, die dem Eh ren a mtlichen selbst zustoßen (Kapitel 2).

bHaftpflichtversicherung: Sie schützt gegen finanzielle Folgen
von Schäden, die Eh ren amtliche anderen zufügen (Kapitel 3).

Daneben gibt es noch einige andere Risiken, wie zum Beispiel
Berufsunfähigkeit oder Autounfälle, gegen deren finanzielle Fol -
gen sich Freiwillige schützen können (Kapitel 4).

Regelungen der Bundesländer

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist im So zial gesetz-
buch VII geregelt. Dort ist festgehalten, welche Ehren amtli chen
bei ihrem Engagement durch die gesetzliche Unfallversiche rung
ab ge  sichert sind (siehe Kapitel 2). Das Problem: Nicht alle frei-
willigen Tätigkeiten fallen unter den gesetzlichen Unfallver -
 siche rungs schutz. Aus diesem Grund haben die Bundesländer 
für ihre en ga gierten „Landeskinder“ Sammelverträge mit Ver-
si che rungs  un ter neh men abgeschlossen, auch mit den öffentli-
chen Ver si cherern, den Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe.
Der Vorteil der Sam mel verträge: Die Beiträge übernehmen meist
die Bundes län der. Die Ehrenamtlichen müssen nichts dazuzahlen.

Die Sammelverträge versichern Freiwillige, die keinen privaten
oder gesetzlichen Unfallschutz ha ben, bei der Ausübung ihres 
Eh renamtes. In einigen Bun des ländern haben sie sogar einen

1 VERSICHERUNGSSCHUTZ IM EHRENAMT
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Mittlerweile haben alle

Bundesländer Sammel -

verträge mit Versicherungen

abgeschlossen, um das

 ehrenamtliche Engagement

ihrer Bürger zu unterstützen.

Haft pflicht   versiche rungsschutz. Einzelne Perso nen oder Initia-
tiven müs  sen sich nicht extra anmelden. Im Schadensfall wenden 
sie sich einfach an die zuständige Versicherung. Diese übernimmt
dann die Regulierung des Schadens. Bestehen aber andere Un fall-
oder Haftpflichtversicherungen von Vereinen oder sozialen Or ga -
ni sa tio nen, müssen diese zuerst in Anspruch genommen werden.

Welche Versicherungsleistungen durch die Sammelverträge ab-
gedeckt sind, unterscheidet sich je nach Bundesland. Auf der
Internetseite der Initiative „für mich, für uns, für alle“ finden Sie
im Service-Bereich Adressen, wo Sie sich gegebenenfalls über
die Versicherungsleistungen in Ihrem Bundesland informieren
können (www.buerger-engagement.de).

1 VERSICHERUNGSSCHUTZ IM EHRENAMT
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Was ist eine gesetzliche Unfallversicherung? Wie schützt 

sie Ehren amtliche? Welche Lücken gibt es, und wie können 

Ehrenamt liche diese schließen? Dies sind die wichtigsten Fragen,

auf die freiwillig Engagierte Antworten brauchen, damit 

sie bei einem Unfall nicht in die „Versicherungslücke“ fallen. 
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Jahr für Jahr kommt es in Deutschland zu knapp neun Millionen
Unfällen. Während der Arbeit sowie auf dem Weg zur Arbeit und
zurück sind Unfälle durch die gesetzliche Unfallversicherung ver-
si  chert. Darüber hinaus schützt die gesetzliche Unfallversiche rung
in erster Linie Arbeitnehmer und Auszubildende vor den Fol  gen
einer Berufskrankheit. Die gesetzliche Unfall  versicher ung kommt
ausschließlich für Personenschäden auf, die einem selbst zustoßen.
Für Personen- oder Sachschäden, die man anderen zufügt, ist die
Haftpflichtversicherung zuständig (siehe Kapitel 3). Die Beiträge
zur gesetzlichen Unfall versicher ung übernimmt der Arbeitgeber. 

Versicherungsschutz im Ehrenamt

Nach dem gleichen Prinzip sind auch die meisten Unfälle von
Ehrenamtlichen gesetzlich abgesichert. Der Verein bzw. der Trä -
ger führt Beiträge für die freiwillig Engagierten an die gesetzli-
che Unfall versicherung ab. Im Sozialgesetzbuch VII ist festgelegt,
welche Ehrenamtlichen durch die gesetzliche Unfall versicherung 
ab gesichert sind.

Die gesetzliche Unfallver -

sicherung kommt für eigene

Personenschäden auf.

2

Unfallversicherung

André Hengst

Basketball-

Trainer

Ehrenamtliche in Sportvereinen sind durch
die Verwaltungs-Berufsgenossen schaft abge -
sichert (siehe Seite 12).  Sie schützt Übungs-
 leiter wäh rend des Trainings und auf Wett   -

 kämpfen vor den finanziellen Folgen von
Unfällen. Eine private Unfall ver sich erung
ist wichtig, um die Leistungen der ge setz -
lichen Un  fall versicherung zu ergänzen.
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2 UNFALLVERSICHERUNG

Ehrenamtliche „im Auf-

trag“ oder mit „ausdrück-

licher Genehmigung“

Möglichkeiten zur frei-

willigen Versicherung von

Ehrenamtlichen

Gesetzlich abgesicherte Ehrenamtliche

bEhrenamtliche in Rettungsunternehmen
bEhrenamtliche in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, deren

Verbänden oder Arbeitsgemeinschaften sowie in öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaf  ten 

bEhrenamtliche im Bildungs wesen 
bEhrenamtliche im Gesundheitswesen/in der Wohlfahrtspflege
bEhrenamtliche in landwirtschaftsfördernden Einrichtun    gen

und in Berufsverbänden der Landwirtschaft
bEhrenamtliche, die wie Beschäftigte tätig sind (z.B. Übungs-

leiter in Sportvereinen)
bEhrenamtliche in privatrechtlichen Organisationen, die im

Auf       trag oder mit ausdrücklicher Einwilligung, in besonderen
Fällen mit schriftlicher Genehmigung, von Kommunen oder
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften und deren
Ein richtungen handeln

Für die letzte Gruppe ist folgende Unterscheidung wichtig: „Im
Auf trag“ sind Engagierte tätig, wenn es sich um ein Projekt der
Kom  mune handelt, z.B. den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses
durch unbezahlte freiwillige Arbeit, bei dem die Gemein de das
Bau material stellt. Die „ausdrückliche Einwilligung“ ist bei eige-
nen Pro jekten der Engagierten notwendig, wenn z.B. An woh-
 ner auf eigene Kosten einen Spielplatz bauen. Der ge setz  liche
Unfall ver sicherungsschutz gilt im Regelfall nur dann, wenn 
die „aus drück   liche Ein wil li gung“ im Vorfeld erfolgt ist. Nur in
Ausnah mefällen kann die Einwilligung nachträglich und dann
schrift lich durch die Kom mu ne er teilt werden.

Seit dem 1. Januar 2005 haben gemeinnützige Organisationen
die Möglichkeit, ihre gewählten Ehrenamtsträger freiwillig zu
versichern. Dazu zählen etwa Vorstandsmitglieder, Kassen- oder
Sport warte. Gleichermaßen können Arbeitgeber- und Arbeit -
nehmer organisa tio nen Personen, die in Gremien ehrenamtlich
mit ar beiten, freiwillig versichern.
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Eine Invalidenrente 

gibt es bei geminderter

Erwerbsfähigkeit.

Träger der gesetzlichen

Unfallversicherung sind

die Berufsgenossenschaften

und die Unfallkassen.

2 UNFALLVERSICHERUNG

Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung

Verletzt sich ein Freiwilliger bei seiner Tätigkeit, übernimmt die
ge setz liche Unfallversicherung die Kosten für die medizinische
Be treuung. Bei berufstätigen Personen zahlt die gesetzliche Un -
fallver si che rung ein Verletztengeld für die Zeit, in der der Ver-
letzte nicht arbeiten kann, als Ersatz für den durch einen Unfall
bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit verursachten Ver dienst ausfall.
Ist die Verletzung so stark, dass der Ehrenamtliche nach Abschluss
der Rehabilitationsmaßnah men eine dauerhafte Be einträchtigung
zu rück behält, spricht man von Minderung der Er werbsfähigkeit.
In die sen Fällen zahlt die gesetzliche Unfallver si cherung unter
be stimmten Voraussetzun gen eine Rente. Diese gleicht bei voll-
ständigem Verlust der Erwerbsfähigkeit ungefähr zwei Drittel 
des Ein kom mensverlustes aus; bei teilweiser Min de rung der
Erwerbs fähigkeit wird entsprechend weniger gezahlt. Die Höhe
der Rente hängt also vom Grad der Minderung der Er werbs -
fähigkeit und vom bisherigen Einkommen ab. Kommt ein Frei -
williger während seines Engagements zu Tode, zahlt die Un fall -
versi cherung an die Angehörigen eine Hin ter blie benenrente. 

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die Berufs -
genossenschaften und die Unfallkassen. Die Berufsgenossen schaf -
ten sind für die gesetzliche Unfallversicherung von Unternehmen,
Vereinen und Initiativen zuständig. Die Unfallkassen übernehmen
diese Aufgabe für Bedienstete im öffentlichen Bereich. Für die
Ehrenamtlichen sind unterschiedliche Berufsgenossen schaften
und Unfallkassen zuständig. Das hängt von dem Bereich ab, in
dem die Freiwilligen tätig sind.

a) Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und

Wohl   f   ahrtspflege

Wer im nichtstaatlichen karitativen Bereich ehrenamtlich tätig 
ist, für den ist in der Regel die „Berufsgenossenschaft für
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2 UNFALLVERSICHERUNG

Die VBG ist auch für 

die Kirchenverwaltungen

zuständig.

Gesundheits dienst und Wohlfahrtspflege“ zuständig. Dazu zählen
Frei willige, die sich zum Beispiel bei der Caritas, der Diakonie
und bei anderen Wohlfahrtsverbänden engagieren.

b) Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

Ehrenamtliche, die sich im kirchlichen Bereich, in Sport- oder 
in anderen Vereinen engagieren, sind durch die „Verwaltungs-
Berufs genossenschaft“ (VBG) unfallversichert. Sie ist im Vereins-
bereich für den Profi-Eishockeyclub ebenso zuständig wie für 
den Angelverein „Petri Heil“.

Zu den Verwaltungen zählen auch die Kirchenverwaltungen. Das
heißt: Die Ehrenamtlichen der katholischen, evangelischen und
anderer christlicher Kirchen oder religiöser Gemeinschaften sind
eben falls über die VBG versichert. Abgesichert sind Kirchenvor -
stände, der Pfarrgemeinderat und Chormitglieder während des
Gott es dienstes und der Proben. Auch Messdiener genießen wäh -
rend der Vorbereitung und bei der Durchführung des Gottes-
dienstes gesetzlichen Unfallversicherungsschutz.

c) Die Landesunfallkassen und Gemeindeunfallversiche-

 rungs   verbände

Die Landesunfallkassen und Gemeindeunfallversicherungs ver -
bände versichern Ehrenamtliche, die im öffentlichen Bereich
aktiv sind. Dies können zum Beispiel kommunale Mandatsträger
oder Wahl helfer sein, aber auch Elternvertreter oder Patientenfür-
sprecher in Städtischen Kliniken. Ehrenamtliche von Rettungs-

Versicherungstipp für Ehrenamtliche

Wenn Sie sich im Rahmen Ihres ehrenamtlichen Engage ments

verletzen, sollten Sie das sofort der Einrichtung melden, in der 

Sie tätig sind. Diese meldet den Unfall der zuständigen Be rufs-

genossenschaft oder Unfallkasse, die sich dann wiederum mit

Ihnen in Verbindung setzt.
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2 UNFALLVERSICHERUNG

unternehmen, wie z.B. dem Roten Kreuz oder dem Malteser
Hilfsdienst, sind ebenfalls über die Unfall versicherungsträger der
öffentlichen Hand abgesichert. Für Mitglie der der Freiwilligen
Feuer wehren gibt es eigene Feuerwehr-Unfallkassen.

Grenzen der gesetzlichen Unfallversicherung

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz gilt aber nicht für alle
ehrenamtlichen Tätigkeiten. Zum einen sind Hilfeleistungen, 
die aus familiären Bindungen resultieren, oder reine Gefällig keits-
handlungen nicht abgesichert. Zum anderen greift der ge setz-
 liche Versiche rungsschutz nur für die unmittelbare ehrenamtliche
Tätigkeit. So ist zum Beispiel ein Mit glied des Kirchenvor stan-
des während der Gemeinde ratssitzung sowie auf dem Hin- und
Rückweg ab ge sichert. Verletzt er sich aber nach der Sitzung
beim geselligen Bei  sammen sein, ist dies nicht durch die ge setz -
liche Unfall ver si cherung abgedeckt.

Viele Ehrenamtliche engagieren sich in Bürgergruppen, die nicht
als Verein oder Verband organisiert sind, z.B. in Anwohner-
Initia ti ven. Für diese gilt eventuell Versicherungsschutz durch
einen Sam melvertrag, den die Landesregierung mit einem Ver -
siche rungs  unternehmen abgeschlossen hat (siehe Seite 6 f.).

Auf der absolut sicheren Seite ist man bei allen Unfällen im
Ehren amt nur mit einer privaten Unfallversicherung. Sie gilt rund
um die Uhr und nahezu überall. Der Verein kann für seine Ehren-
amtlichen auch eine Gruppen-Unfallversicherung abschließen.
Sie ist preis wer ter als die Einzelpolice.

Die gesetzliche Unfall -

versicherung gilt nicht für

Gefälligkeitshandlungen.

Unfallversicherungsschutz

für Bürgergruppen

Versicherungstipp für Ehrenamtliche

Bei manchen Berufsgenossenschaften ist es notwendig, dass es 

eine schriftliche Vereinbarung über die genauen ehrenamtlichen

Tätig kei ten gibt. Die Vereinbarung schließen Sie mit der Ein-

 rich  tung ab, in der Sie sich ehrenamtlich engagieren.
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2 UNFALLVERSICHERUNG

Die private Unfallver -

sicherung als Ergänzung

Der private Unfallversicherungsschutz ist auch als Ergänzung
des gesetzlichen Un fallversicherungsschutzes sinnvoll. Das gilt
besonders für den Fall der Inva l i dität, das heißt, wenn der Ver-
letzte durch den Unfall auf Dauer in seiner körperlichen oder
geistigen Leistungs fähigkeit beeinträchtigt ist. Die gesetzlichen
Unfallversicherungen zahlen ab einer Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von min destens 20 Prozent eine Rente. Die private
Unfallversicherung zahlt dagegen schon beim kleins ten messba-
ren Invaliditätsgrad eine Invaliditätsleistung. 

Die Zahlungen der privaten Unfallversicherung erhalten die Ver -
sicherten unabhängig von den Leistungen der gesetzlichen Un-
fall versicherung. Ein Ehrenamtlicher, der privat abgesichert ist,
erhält also im Falle einer Invalidität unter den oben genannten
Vor aus setzungen neben der gesetzlichen Rente zusätzlich die
Zahl ungen seiner privaten Un fallversicherung.

Regina Bügge-Mau

Freiwillige

Feuerwehr

Das Engagement bei der Freiwilligen Feu-
er wehr ist durch die Feuerwehr-Unfall -
kasse abgesichert. Sie zahlt bei Ver let z un-
gen von Feuerwehrleuten, die wäh rend
eines Einsatzes oder bei Trainings einhei-

ten passieren. Stößt dagegen einem ehren-
amtlichen Feuerwehrmann etwas zu, wenn
er zum Beispiel beim jährlichen Sommer-
fest aushilft, ist das nur durch eine private
Un fallversicherung abgedeckt.

14
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Die Checkliste hilft Ihnen dabei, Lücken bei Ihrem Unfallversicherungsschutz aufzudecken. Wenn Sie im

Folgenden mehrere Fragen mit Nein beantworten, sollten Sie sich mit der Einrichtung, in der Sie sich ehren-

amtlich betätigen, oder mit einem Fachmann der öffentlichen Versicherer beraten, um Ihr Engagement optimal

abzusichern. Den zuständigen Ansprechpartner der öffentlichen Versicherer erfahren Sie in Ihrer Sparkasse.

Wer ist in der Einrichtung, in der Sie sich engagieren, Ansprechpartner

für das Thema Versicherung?

Ansprechpartner ....................................      Telefonnummer .......................................

Hat die Landesregierung eine 

Sammelversicherung ab geschlossen? Nein Ja

Die folgenden Versicherungssummen sind zu erwarten:

Tod ............ € Invalidität ............ € Tagegeld ............ € Bergungskosten ............ €

Hat die Einrichtung, in der Sie sich 

engagieren, eine private Gruppen-

Unfallversicherung ab geschlossen? Nein Ja

Die folgenden Versicherungssummen sind zu erwarten:

Tod ............ € Invalidität ............ € Tagegeld ............ € Bergungskosten ............ €

Müssen die Ehrenamtlichen namentlich genannt sein, um durch die

Gruppen-Unfallversicherung geschützt zu sein?

Nein   Ja (Sind Sie genannt?)

Besitzen Sie eine private Unfallversicherung? Nein Ja

Die folgenden Versicherungssummen sind zu erwarten:

Tod ............ € Invalidität ............ € Tagegeld ............ € Bergungskosten ............ €

15

2 UNFALLVERSICHERUNG

Checkliste Unfallversicherung
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Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten kann es passieren, dass andere 

Per sonen verletzt oder Sachen beschädigt werden. Für diese

Fälle gibt es die Haftpflichtversicherung. Welche Besonder heiten

gibt es aber bei der Haftpflicht im Ehrenamt? Wie können 

Sie sich als Ehrenamtlicher absichern und welche Möglichkeiten

gibt es für Ver eine und Organisationen?
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Für Schäden, die wir anderen zufügen, haften wir alle praktisch
unbegrenzt. Das bedeutet, wir müssen für diese Schäden finan-
ziell aufkommen. Gesetzlich geregelt ist dies im Bürgerlichen
Ge setz buch. Dort steht wörtlich: „Wer vorsätzlich oder fahr-
lässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines Anderen widerrechtlich
verletzt, ist dem Anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.“

Das heißt: Wer anderen aus Unvorsichtigkeit, Leichtsinn oder
Unwissen einen Schaden zufügt, muss dafür geradestehen. Das
passiert schneller, als man denkt. Ein geringeres Problem ist die
umgeworfene und zu Bruch gegangene Vase. Viel gefährlicher
sind Unachtsamkeiten, bei denen andere Personen gesundheit-
liche Schäden davontragen. Wer zum Beispiel mit dem Fahr rad
einen Fußgänger verletzt, muss unter Umständen der gestürzten
Person bis zum Lebensende eine Rente zahlen.

Gegen die finanziellen Folgen solcher Schadenersatzansprüche
schützt eine private Haft pflicht versicherung. Es gibt keine Pflicht,
eine Haftpflichtver sicherung abzuschließen. Das ist jedem selbst
überlassen. Eine Haft pflichtversicherung ist aber unverzichtbar,
um sich und seine Angehörigen bei selbst verursachten Schäden
zu schützen. Der Ver sicherer prüft, ob und in welcher Höhe
überhaupt ein Scha den ersatz gezahlt werden muss. Unberech-
tigte An sprüche wehrt er ab. Sind die Forderungen gerechtfer-
tigt, kommt er für die fäl ligen Kosten auf.

Die Haftung im Ehrenamt

Auch bei der Ausübung eines Ehrenamtes haftet man grundsätz-
lich für Schäden, die man anderen Personen zufügt.  Also auch wenn
Sie während der freiwilligen und unentgeltlichen Tätigkeit einen
anderen verletzen oder ihm Sachschäden zufügen, können Sie 
dafür haftbar gemacht werden. Die geschädigte Person kann sich

Im Bürgerlichen Gesetz -

buch ist die Haftung für

Schäden geregelt.

Eine Haftpflichtver-

siche rung schützt gegen

finanzielle Folgen von

Schaden e rsatzansprüchen.

Auch Ehrenamtliche 

haften für verursachte

Schäden.

3

Haftpflichtversicherung
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3 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Bei grober Fahrlässigkeit

oder Vorsatz haften

Ehrenamtliche in der

Regel selbst.

dann aussuchen, ob sie direkt Sie haftbar macht oder die Orga ni -
sation, für die Sie ehrenamtlich tätig sind, in Anspruch nimmt. 

Angenommen, der Schaden wird über die Organisation abge-
wickelt, so kann sich diese unter bestimmten Voraussetzungen die
entstandenen Kosten bei Ihnen wieder zurückholen – Sie also in
„Regress“ nehmen. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn 
Sie den Schaden grob fahrlässig oder mit Vorsatz herbeigeführt
haben.Vorsatz besteht, wenn eine andere Person mit Absicht ver-
letzt oder geschädigt wird. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn
jemand sehr einfache und nahe liegende Erwägungen außer Acht
lässt und aus diesem Grund ein Schaden entsteht.

Die Haftpflichtversicherung für den Ehrenamtlichen

Der einzelne Ehrenamtliche kann sich mit einer Privat-Haftpflicht -
versicherung schützen. Sie ist unverzichtbar, weil sie den Einzel -
nen gegen berechtigte Schadenersatzforderungen absichert und
un be rechtigte Schadenersatz forderungen abwehrt (siehe oben).
Aller dings werden nicht alle ehrenamtlichen Tätigkeiten von
einer privaten Haftpflichtversicherung erfasst: 

Wenn sich auf einer Veranstaltung ein Gast
verletzt, kann seine Krankenkasse Schaden -
er satz für die medizinische Behandlung
ver   langen. Dafür kann sie den Veranstalter
haft bar machen. Damit die Ehrenamt-
lichen nicht mit ihrem privaten Vermögen
haften, sollte der Veranstalter eine Veran-
stalter-Haft pflicht versicherung abschließen.

Michael Münzer

NetD@ys-Veranstalter

18
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3 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

bEhrenämter, die im Dienst von Städten und Kommunen aus-
geführt werden, sind von der privaten Haftpflichtversiche-
rung nicht erfasst. Hier besteht Versicherungsschutz über die
Städte und Kommunen.

bDie ehrenamtliche Ausübung eines leitenden Amtes oder eine
so genannte „verantwortliche“ Tätigkeit in einer Organisa-
tion o der einem Verein sind ebenfalls von der privaten Haft -
pflichtver  sicherung ausgenommen. Diese Personen können
über ei ne Ver  einshaftpflichtversicherung versichert werden.

Mitglieder informell organisierter Bürgergruppen sollten sich bei
ihrer Privat-Haftpflichtversicherung erkundigen, ob ihr freiwil-
liges Engagement abgedeckt ist. Handelt es sich z.B. um eine
„verantwortliche“ Tätigkeit in einem Nachbarschaftshilfe-Pro -
jekt, ist sie möglicherweise von der privaten Haftpflichtver si-
cherung ausgeschlossen. Diese Tätigkeiten können aber mit dem
Privat-Haftpflichtversicherer eingegrenzt und gegebenenfalls im
Einzel fall mitversichert werden.

Haftpflichtversicherungen für Vereine/Organi sa tionen

Einrichtungen, die Ehrenamtliche beschäftigen, können und 
sollten etwas für den eigenen und den Schutz ihrer Mitglieder 
und Mitarbeiter tun.

a) Betriebs- bzw. Vereinshaftpflichtversicherung

Die Betriebs- bzw. Vereinshaftpflichtversicherung schützt ge -
gen Schadenersatzansprüche, die ein Geschädigter direkt von 
der Orga nisation oder dem Verein einfordert. Die freiwilli-
gen Mit arbeiter sollten ausdrücklich in den Versicherungsschutz
einge schlos  sen sein. Dabei muss die genaue Beschreibung der
ehrenamtlichen Tätigkeit schriftlich festgehalten werden.

b) Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Rein finanzielle Schäden sind nicht durch die normale Haft -
pflicht versicherung ab  gedeckt. Dafür gibt es die Vermögens-

Vereine und Organisa -

tionen sollten ihre

Ehrenamtlichen schützen.

Schutz vor finanziellen

Schäden
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3 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Schutz von 

Veranstaltungsgästen

scha den-Haftpflichtver sicherung. Diese sichert Vereinsvorstände
ge gen finanzielle Schä den, die sie verursachen. Sie greift zum
Bei spiel, wenn der Kas senwart es versäumt, pünktlich Rechnun-
gen zu bezahlen, und deswegen Mahngebühren fällig werden.

c) Veranstalter-Haftpflichtversicherung

Die Durchführung von Veranstaltungen – z.B. auch Nachbar -
schafts  feste – ist immer mit einem besonderen Schadensrisiko
verbunden. Denn hier kommen viele Personen in geselliger Stim-
 mung zusammen. Oftmals werden besondere sportliche oder
spie le rische Aktivitäten – gerade für Kinder – angeboten. 
Feh ler beim Aufbau von Einrichtungen, Zelten, Tanzflächen o.   Ä.
können leicht einen Unfall begünstigen. Hier ist es sinnvoll, eine
Ver an stalter-Haftpflichtversicherung abzuschließen – besonders
dann, wenn keine Vereinshaftpflichtversicherung besteht.

Melanie Costa

Bahnhofsmission

Wenn ein Ehrenamtlicher eine ältere Per-
 son zum Zug begleitet und dabei einen
Kof fer fallen lässt, kann die betroffene Per -
son Schadenersatz ver  langen. Da die Be-
glei tung von Personen zu den ehrenamtli-
chen Tätigkeiten bei der Bahnhofsmission
ge hört, übernimmt die Be triebshaftpflicht-
 versicherung den Scha den. Dazu ist eine
schrift liche Verein ba rung über die Aufga -
ben des Ehren amt lichen notwendig.

20
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3 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Die Checkliste hilft Ihnen dabei, Lücken bei Ihrem Haftpflichtversicherungsschutz aufzudecken. Wenn 

Sie im Folgenden mehrere Fragen mit Nein beantworten, sollten Sie sich mit der Einrichtung, in der Sie sich

ehrenamtlich betätigen, oder mit einem Fachmann der öffentlichen Versicherer beraten, um Ihr Engage-

ment optimal abzusichern. Den zuständigen Ansprechpartner der öffentlichen Versicherer erfahren Sie in 

Ihrer Sparkasse.

Hat die Landesregierung einen Sammelvertrag abgeschlossen, der

eine Haftpflichtversicherung einschließt?

Nein
Ja

Die folgende Deckungssumme ist vereinbart: ...................... €

Hat die Einrichtung, in der Sie sich engagieren, eine Betriebs- oder

Vereinshaftpflichtversicherung?

Nein
Ja

Die folgende Deckungssumme ist vereinbart: ...................... €

Sind dadurch auch die Ehrenamtlichen abgesichert?

Nein
Ja, grundsätzlich
Ja, aber nur bei bestimmten Tätigkeiten

Haben Sie eine eigene private Haftpflichtversicherung?

Nein
Ja (Schließt diese Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein?)

Ja, sie schließt meine ehrenamtliche Tätigkeit ein
Nein, sie schließt meine ehrenamtliche Tätigkeit nicht ein

Die folgende Deckungssumme ist vereinbart: ...................... €

Checkliste Haftpflichtversicherung
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Außer Unfällen, bei denen man selbst zu Schaden kommt oder

bei denen andere Personen verletzt bzw. Sachen beschädigt

werden, gibt es aber noch einige weitere Risiken für Ehrenamt-

liche. Wie können sich Ehrenamtliche gegen Berufsunfähigkeit

schützen? Wie sind Unfälle Ehrenamtlicher mit dem eigenen

Auto geregelt? Welche Möglichkeiten gibt es, sich gegen Kosten

bei Rechtsstreitigkeiten abzusichern?
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Neben der Unfall- sowie der Haftpflichtversicherung gibt es
noch einige weitere Versicherungen, die für Ehrenamtliche sinn-
voll sein können.

a) Berufsunfähigkeitsversicherung

Eine Person ist berufsunfähig, wenn sie durch eine Krankheit oder
einen Unfall nicht mehr in der Lage ist, ihren Beruf richtig aus-
zuüben. Berufsunfähigkeit liegt dann vor, wenn die Person vor-
aussichtlich über einen längeren Zeitraum höchstens noch halb so
viel leisten kann wie andere Berufstätige mit ähnlichem Beruf. In
der Regel wird eine Rente aus einer solchen Versicherung ab
einer 50-prozentigen Berufsunfähigkeit gezahlt. 

Wer bereits in jungen Jahren ein Ehrenamt wahrnimmt, kommt
an einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht vorbei. Seit 2001
erhalten alle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, die
nach dem 1. Januar 1961 geboren wurden, im Falle der Berufs -
unfähigkeit nur noch eine geringe so genannte Erwerbsminde -
rungsrente. Deshalb ist es wichtig, auch privat vorzusorgen.

b) Dienstreiserahmenversicherung

Ehrenamtliche stellen häufig ihr Auto kostenlos zur Verfü-
gung. Verursacht der Frei willige einen Unfall, bezahlt zunächst
die Kfz-Haftpflichtversicherung des Ehrenamtlichen die Schä -
den am an deren Auto. Hat er eine Vollkas ko versicherung, deckt

Die Berufsunfähigkeits-

ver sicherung zahlt ab

weniger als 50 Prozent

Leistungs fähigkeit eine

Rente.

Eine Berufsunfähigkeits -

versicherung ist vor 

allem für jüngere Ehren-

amtliche wichtig.

4

Weitere Versicherungen

Versicherungstipp für Ehrenamtliche

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung kann auch als eine 

sinn  volle Ergänzung zur privaten Unfallversicherung abgeschlossen

wer den. Im Gegensatz zur privaten Unfallversicherung zahlt die

Be rufs unfähigkeitsversicherung eine Rente nicht nur bei einer

durch Unfälle verursachten Berufs un fähigkeit, sondern ebenso bei

Berufs un fä higkeit auf Grund von Krankheiten.
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4 WEITERE VERSICHERUNGEN

diese die Schäden des eigenen Pkw ab. Das Problem: Der
Ehren amtliche ver liert seinen Scha denfreiheits rabatt – er muss
künftig höhere Bei   träge bezahlen. Eine Dienstreiserahmenver -
sicherung übernimmt die Kosten durch die Höherstufung des
Schadenfreiheits rabatts. Außerdem zahlt sie die Selbstbeteiligung,
die der Ehren amtliche vorgestreckt hat. Sie tritt auch ein, wenn
der Freiwillige kei ne Vollkasko versicherung hat, und bezahlt die
Schäden an seinem Auto. 

c) Rechtsschutzversicherung

Auch im Ehrenamt läuft nicht immer alles glatt. Bricht sich bei-
spielsweise ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann bei einem Einsatz
ein Bein, weil er in eine ungesicherte Grube auf dem Nach bar -
grundstück gefallen ist, kann er seine Schaden ersatzansprüche mit
Hilfe einer Rechtsschutzversicherung geltend machen. Sie über-
nimmt die Kosten für Anwälte und Gerichte. Der gemeinsame
Rechtsschutzanbieter der Sparkassen-Finanzgruppe, die ÖRAG
Rechtsschutzversicherung, bietet Ehrenamtlichen folgende
Lösungen an:
Rechtsschutz über die Kommune 

Über die Rechtsschutzverträge vieler Kommunen sind auch die
für die jeweilige Kommune ehrenamtlich tätigen Bürger versi-
chert, beispielsweise auf Diensteisen, beim Geltendmachen von
Schaden ersatzansprüchen sowie bei Straf- und Ordnungs widrig -
keiten verfahren.
Rechtsschutz über den Verein bzw. die Feuerwehr 

Ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder bzw. Feuerwehrleute sind
über die Rechtsschutzpolicen des jeweiligen Trägers mitversichert.
Über den Dienstreise-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz
auch im Rahmen von Fahrten mit dem privaten Pkw für ehren -
amtliche Zwecke.
Eigener Rechtsschutz 

Natürlich können sich ehrenamtlich engagierte Bürger auch mit
einer eigenen Rechtsschutzpolice absichern, die neben dem priva-
ten und beruflichen Bereich auch ihr ehrenamtliches Engagement
umfasst.

Die Rechtsschutzversiche -

rung übernimmt Anwalts-

und Gerichtskosten.
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4 WEITERE VERSICHERUNGEN

Die Checkliste hilft Ihnen dabei, Lücken bei den weiteren Versicherungen aufzudecken. Wenn Sie im Fol-

genden die erste Frage mit Ja oder eine der anderen Fragen mit Nein beantworten, sollten Sie sich mit der

Einrichtung, in der Sie sich ehrenamtlich betätigen, oder mit einem Fachmann der öffentlichen Versicherer

beraten, um Ihr Engagement optimal abzusichern. Den zuständigen Ansprechpartner der öffentlichen Ver-

sicherer erfahren Sie in Ihrer Sparkasse.

Benutzen Sie ein eigenes Auto bei Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit?

Nein
Ja

Hat die Einrichtung, in der Sie sich engagieren, eine

Dienstreiserahmen versicherung abgeschlossen?

Nein
Ja

Haben Sie eine eigene Rechtsschutzversicherung?

Nein
Ja (Schließt diese Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein?)

Hat die Einrichtung, in der Sie sich engagieren, einen Rahmenvertrag

für eine Berufsunfähigkeits versicherung abgeschlossen?

Nein
Ja       

Versicherungsunternehmen: ................................................................................             
Ansprechpartner: ................................................................................................
Telefonnummer: .................................................................................................

Checkliste weitere Versicherungen

25
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Im Rahmen dieser Broschüre kann nicht auf alle Details und

Einzelfälle, die den Versicherungsschutz von Ehrenamtlichen

betreffen, eingegangen werden. Aus diesem Grund finden Sie

auf den folgenden Seiten Kontaktadressen, an die Sie sich 

wenden können, wenn Sie noch weitere Fragen zur gesetzlichen

und privaten Unfallversicherung, zur Haftpflichtversicherung

oder den weiteren Versicherungen haben.
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Bei Fragen zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz wenden
Sie sich an die zuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse
(siehe S. 11 ff.).

Ihre Ansprechpartner zu Fragen des gesetzlichen

Unfallversicherungsschutzes

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg
Tel.: (040) 5146-0
Fax: (040) 5146-2146
www.vbg.de

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspflege

Pappelallee 35/37
22089 Hamburg
Tel.: (040) 20207-0
Fax: (040) 20207-2495
www.bgw-online.de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Mittelstraße 51
10117 Berlin-Mitte
Tel.: (030) 288763800
Fax: (030) 288763808
www.dguv.de

5

Adressen
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Hamburger Feuerkasse Versicherungs-

Aktiengesellschaft

Kleiner Burstah 6–10, 20457 Hamburg

Postfach 102740, 20019 Hamburg 

Tel.: (040) 30904-0 • Fax: (040) 30904-9000

www.hamburger-feuerkasse.de 

E-Mail: kundenbetreuung@hamburger-feuerkasse.de   

Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse 

Osterstraße 14–20, 26603 Aurich

Postfach 15 64, 26585 Aurich 

Tel.: (04941) 177-0 • Fax: (04941) 177-114 

www.brandkasse-aurich.de 

E-Mail: service@brandkasse-aurich.de

Öffentliche Versicherungen Oldenburg

Staugraben 11, 26122 Oldenburg 

Postanschrift: 26113 Oldenburg 

Tel.: (0441) 2228-0 • Fax: (0441) 2228-444 

www.oeffentlicheoldenburg.de

E-Mail: info@oeffentlicheoldenburg.de

ÖVB – Öffentliche Versicherungen Bremen

Martinistraße 30, 28195 Bremen 

Postanschrift: 29163 Bremen 

Tel.: (0421) 3043-0 • Fax: (0421) 3043-4733

www.oevb.de • E-Mail: service@oevb.de

VGH Versicherungen

Schiffgraben 4, 30159 Hannover 

Postanschrift: 30140 Hannover

Tel.: (0511) 362-0 • Fax: (0511) 362-2960 

www.vgh.de • E-Mail: service@vgh.de

Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt

Simon-August-Straße 2, 32756 Detmold

Postfach 2164, 32711 Detmold 

Tel.: (05231) 990-0 • Fax: (05231) 990-990

www.lippische.de • E-Mail: kontakt@lippische.de

Westfälische Provinzial Versicherung

Provinzial-Allee 1, 48159 Münster

Postanschrift: 48131 Münster

Tel.: (0251) 219-0 • Fax: (0251) 219-2300 

www.provinzial-online.de

E-Mail: service@provinzial-online.de

Provinzial Rheinland Versicherung

Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf

Postanschrift: 40195 Düsseldorf 

Tel.: (0211) 978-0 • Fax: (0211) 978-1700

www.provinzial.com  • E-Mail: service@provinzial.com

SAARLAND Versicherungen 

Mainzer Straße 32–34, 66111 Saarbrücken

Tel.: (0681) 601-0 • Fax: (0681) 601-450

www.saarland-versicherungen.de

E-Mail: service@saarland-versicherungen.de

ÖRAG Rechtsschutzversicherung 

Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf

Postfach 110848, 40508 Düsseldorf

Tel.: (0211) 5295-0 • Fax: (0211) 529-5199

www.oerag.de

E-Mail: info@oerag.de

Ihre Ansprechpartner für     V   

www.versicherungen-  

5 ADRESSEN
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BGV – Badische Versicherungen

Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe

Postanschrift: 76116 Karlsruhe 

Tel.: (0721) 660-0 • Fax: (0721) 660-1688 

www.bgv.de • E-Mail: ksc@bgv.de

Provinzial Nord 

Sophienblatt 33, 24114 Kiel

Postanschrift: 24097 Kiel

Tel.: (0431) 603-0 • Fax: (0431) 603-1115

www.provinzial.de

E-Mail: service@provinzial.de

Öffentliche Lebensversicherung 

Berlin Brandenburg AG

Voltaireweg 12, 14469 Potsdam 

Am Karlsbad 4–5, 10785 Berlin

Tel.: (0331) 2769-200 • Fax: (0331) 2769-490

www.feuersozietaet.de

E-Mail: service@feuersozietaet.de

Feuersozietät Berlin Brandenburg 

Versicherung AG

Am Karlsbad 4–5, 10785 Berlin 

Tel.: (030) 2633-0 • Fax: (030) 2633-400 

www.feuersozietaet.de

E-Mail: service@feuersozietaet.de

Öffentliche Versicherung 

Braunschweig

Theodor-Heuss-Straße 10, 38122 Braunschweig

Postanschrift: 38096 Braunschweig 

Tel.: (0531) 202-0 • Fax: (0531) 202-1500 

www.oeffentliche.de 

E-Mail: service@oeffentliche.de

ÖSA – Öffentliche Versicherungen 

Sachsen-Anhalt

Am Alten Theater 7, 39104 Magdeburg

Postfach 391143, 39135 Magdeburg

Tel.: (0391) 7367-367 • Fax: (0391) 7367-169 

www.oesa.de

E-Mail: service.magdeburg@oesa.de  

Sparkassen-Versicherung Sachsen 

An der Flutrinne 12, 01139 Dresden

Postfach 110103, 01330 Dresden 

Tel.: (0351) 4235-0 • Fax: (0351) 4235-555 

www.sv-sachsen.de 

E-Mail: e-mail@sv-sachsen.de

Versicherungskammer Bayern

Maximilianstraße 53, 80538 München

Postanschrift: 80530 München 

Tel.: (089) 2160-0 • Fax: (089) 2160-2714 

www.versicherungskammer-bayern.de

E-Mail: service@vkb.de

SV SparkassenVersicherung 

Hausanschrift: Löwentorstraße 65, 70376 Stuttgart 

Postanschrift: 70365 Stuttgart 

Tel.: (0711) 898-0 • Fax: (0711) 898-1870 

www.sparkassenversicherung.de

E-Mail: service@sparkassenversicherung.de

       Versicherungsschutz im Ehrenamt

 der-sparkassen.de 

5 ADRESSEN
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Initiative „für mich, für uns, für alle“

c/o Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Charlottenstraße 47
10117 Berlin

Telefon: (030) 202 25 - 5134
Telefax: (030) 202 25 - 5131
E-Mail: info@buerger-engagement.de
Internet: www.buerger-engagement.de

Verband öffentlicher Versicherer

Hansaallee 177
40549 Düsseldorf
Telefon: (0211) 4554-377
Telefax: (0211) 4554-339
E-Mail: info@voevers.de
Internet: www.voev.de

Konzeption, Redaktion und Gestaltung:

fischerAppelt Kommunikation GmbH

Redaktion 3. Auflage

AM|COMMUNICATIONS
berlin@am-com.com

V.i.S.d.P.: Christian Achilles (DSGV)

Stand: September 2009

Diese Publikation wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, für
den Inhalt kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
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